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Allgemeine Kundeninformationen 

(KI_01_2024_SVV_VU_Information) 

 

  

Gesellschaftsangabe Schleswiger Versicherungsverein a. G. 

 Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

 Registergericht und Registernummer Amtsgericht Flensburg HRB 589 NI 

 Vorsitzender des Aufsichtsrates Ludolph Ernst Melfsen-Jessen 

 Vorstand Thomas Chrismann (Vorsitzender) 

Claudia Schirrmacher  

Ladungsfähige Anschrift Dorfstraße 38 
25924 Emmelsbüll-Horsbüll 

 

   

Hauptgeschäftstätigkeit Der Schleswiger Versicherungsverein a. G. betreibt durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde 
entsprechend § 2 der Satzung die Sachversicherung. 

Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherung 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Aufsichtsbehörde um keine Schiedsstelle handelt und einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich entschieden werden können.  

Informationen zur Versi-
cherungsleistung und 
zum Gesamtbetrag 

Aus unseren Produktinformationsblättern können Sie nähere Informationen über die Art und den Um-
fang der jeweiligen Versicherung entnehmen.  

Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung der Leis-
tungspflicht. Wir zahlen im Versicherungsfall bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versicherungs-
summe bzw. Entschädigungsgrenze. Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den zugehörigen Versicherungsbedingungen und Klauseln geregelt. 

Den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) für Ihre Versicherung entnehmen Sie bitte 
dem Antrag oder dem Produktinformationsblatt. 

Es gelten bei Beantragung die zu den einzelnen Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingun-
gen und Klauseln. 

Ansprechpartner außer-
gerichtlichen Schlichtung 

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsangelegenheiten kümmern. 
Kommt es doch einmal zu Meinungsverschiedenheiten, wenden Sie sich bitte an: 

 Schleswiger Be-
schwerdemanage-
ment  

Schleswiger Versicherungsverein a. G. 
Dorfstraße 38 
25924 Emmelsbüll-Horsbüll 
Internet: www.schleswiger.de 
Mail: beschwerde@schleswiger.de 

 Versicherungsom-
budsmann 

Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Mail: info@versicherungsombudsmann.de 

 Gültigkeitsdauer von 
Vorschlägen und 
sonstigen vorvertrag-
lichen Angaben 

Die Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen haben 
eine befristete Gültigkeitsdauer. Diese gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen als auch bei 
Vorschlägen und sonstigen Preisangaben. Sofern nicht abweichend geregelt, gelten diese Informatio-
nen für eine Dauer von vier Wochen nach ihrer Veröffentlichung als gültig.  

 Bindefrist Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages für einen Monat gebunden. Ihr Wi-
derrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 

  

http://www.schleswiger.de/
http://www.versicherungsombudsmann.de/
mailto:info@versicherungsombudsmann.de
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Zustandekommen des 
Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kommt durch den Antrag und unsere Annahmeerklärung durch Übersen-
dung des Versicherungsscheines zustande, sofern Sie nicht von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind 
diese in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt.  

Beginn des Versiche-
rungsschutzes 

Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erst-
beitrag nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt worden ist.  

Beitrag und Einzelhei-
ten zur Zahlung des 
Beitrags 

Es handelt sich grundsätzlich um Jahresbeiträge. Die Beiträge enthalten jeweils die gesetzliche Versi-
cherungssteuer. Eine unterjährige Zahlweise können Sie bei uns beantragen. Den Beitrag, den Sie für 
den Versicherungsschutz zu entrichten haben, finden Sie im Antrag bzw. im Angebot.  
Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als Erstbeitrag die erste 
Rate des ersten Jahresbeitrages. Der Folgebeitrag ist jeweils zum vereinbarten Zeitpunkt fällig.  

Bei einer halbjährlich vereinbarten Ratenzahlung des Beitrages beträgt der Ratenzahlungszuschlag 
3%, bei vierteljährlicher Zahlweise 5%. Eine monatliche Zahlweise ist generell nicht vorgesehen 

Wenn Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren, werden wir den Beitrag zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass zu diesem Zeitpunkt 
eine ausreichende Deckung auf dem Konto gegeben ist. 

Vorläufige Deckung Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem darin 
genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag. Die vorläufige 
Deckung endet insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vor-
lage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz. 

Laufzeit, Mindestlauf-
zeit 

Die Laufzeit oder Mindestlaufzeit können Sie dem Antrag entnehmen.  

Beendigung des Vertra-
ges, Kündigungsbedin-
gungen 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und den Versi-
cherungsbedingungen.  

Anwendbares Recht / 
Gerichtsstand 

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar. Der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist Flensburg. Als natürliche Person 
können Sie aber auch an dem Gericht klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen, Ihr gewöhnlicher Wohnsitz liegt.  

Vertragssprache Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit; während der Lauf-
zeit dieses Vertrags kommunizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache. 
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